Notwehr & Nothilfe

Das “Recht auf Freiheit und Unversehrtheit der Person” ist ein Privileg 

Auszüge aus dem Grundgesetz: 

Artikel 1 ( Grundrecht )

1) Die Würde des ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. 

2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. 

3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltenes Recht. 

Artikel 2 

1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfssungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt. 

2) jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden. 

Artikel 3 

1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. 

2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. 

3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung. seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. 

Rechtliche Aspekte zur Selbstverteidigung 

Juristisch gesehen ist die Notwehr zunächst eine Körperverletzung und solange strafbar, bis ein Rechtfertigungsgrund nachgewiesen wird. 
Das Notwehrgesetz 

§ 32 ( StGB ): “Notwehr” 

1) Wer eine Tat begeht, die durch Notwehr geboten ist, handelt nicht rechtswidrig. 

2) Notwehr ist die Verteidigung, die erforderlich ist, um einen gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff von sich oder anderen abzuwenden. 

Wer sich gegen einen Angriff ( rechtfertigungsgrund ) zur Wehr setzt, handelt nicht rechtswidrig. Ein Angriff ist die unmittelbare Bedrohung rechtlich geschützter Güter durch menschliches Verhalten. 

Notwehrfähig ist somit jedes Rechtsgut. z.B. Leben, körperliche Unversehrtheit, Freiheit, Eigentum, Besitz, Intimsphäre, Hausrecht. 

Voraussetzungen hierfür sind jedoch folgende Maßregeln: 

Der Angriff muß 

- gegenwärtig, d.h. er muß gerade stattfinden oder unmittelbar bevorstehen 

und 

- rechtswidrig , d.h. alle Taten, die vom Gesetz mit Strafe verfolgt werden, wie z.B. Diebstahl, Raub, Körperverletzung, Betrug, Bedrohung, sexuelle Nötigung, Vergewaltigung oder versuchter Totschlag. 

sein 

Die Notwehrhandlung besteht in der erforderlichen Verteidigung, die im konkreten Fall objektiv nötig ist, um den Angriff endgültig zu brechen und die dabei den geringsten Schaden anrichtet. 

Auch ein Gegenangriff, die sog. Trutzwehr, kann neben der Schutzwehr die erforderliche Verteidigungshandlung sein. 

Richtet sich der Angriff gegen eine dritte Person, so spricht man bei deren Verteidigung von Nothilfe. 

Verhältnismäßigkeit der Mittel 

Jedoch muß grundsätzlich die Verteidigung so gewählt werden, daß die Verhältnismäßigkeit gegenüber dem Angriff nicht zu weit überschritten wird. Ferner darf die Abwehr nicht über die erforderliche Verteidigung fortgesetzt werden.

Man spricht hier von der Verhältnismäßigkeit der Mittel. Gesetzt den den Fall, man wird an den Haaren gezogen und, weil man das nicht leiden kann, schlägt man den Widersacher mit einem Stuhlbein krankenhausreif, so handelt man rechtswidrig. 

Notwehrüberschreitung 

Grundsätzlich ist die Überschreitung der Notwehr strafbar, da der Täter ( = Opfer ) über die objektiv erforderliche Verteidigung und damit über die Grenzen des § 32 ( StGB ) hinausgeht. 

Handelt die Verteidigerin jedoch aus Bestürzung, Frucht oder Schrecken dann ist eine Übertretung nicht strafbar. 

§ 33 / StGB ): Überschreitung der Notwehr 

Überschreitet der Täter die Grenzen der Notwehr aus Verwirrung, Furcht oder Schrecken, so wird er nicht bestraft. 

Sprechen die äußeren Umstände für eine Körperverletzung oder eine Vergewaltigung, geht die Justiz im Großteil der Fälle davon aus, das sich die Frau in Verwirrung, Furcht oder Schrecken befunden hat. 

Wer absichtlich einen Angriff provozier und in der nun vorhandenen Notwehrlage den Angreifer verletzt, handelt nicht in Notwehr. 

Achtung! 

Bei einem abgewehrten sexuellen Übergriff in der eigenen Wohnung, bei dem es zu einer Verletzung des Täters gekommen ist, ist grundsätzlich die Polizei zu informieren und Anzeige zu erstatten. Wird dies versäumt und der Täter zeigt die Betroffene wegen Körperverletzung an muß das Opfer sozusagen vor Gericht seine Unschuld beweisen.
